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® ie  bekante Schrift eines unbesonnenen Auf

wieglers hat eine Sache in Anregung gebracht, 

die sonst vielleicht noch lange geruht haben würde. 
Es könte uns nicht beikommen, über diese Schrift 

ins Detail zu gehen; sie zeigt zu viele Anmaaßung, 

sie beurkundet eben so große Selbstklugheit als 

Undankbarkeit von Seite des Verfassers, daher 

sie denn auch eine so algemeine als gerechte I n 

dignation hervorgebracht hat. Die einzelnen 

guten Ideen und Aeusserungen, die sich darin 

finden, sind mit Ungereimtheiten gepaart, als 

z.B . daß die Holsteiner, oder gar die Schles- 

wiger, deutsche Nationalität besitzen und Deutsch

land angehören, daß zu wenig Holsteiner in den 

Landescollegien angesetzt sind (bekantlich besteht 

die Mehrzahl aus Holsteinern), daß bald Ko-
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penhagen, bald Schleswig die königliche Rests 

den; seyn solte, und dergleichen Unstn» mehr. 

Gelbst die Behauptung, daß eine genauere und 

algemeinere Kentniß der Staats-Finanzen das 

Wohl des Volks fördern würde, ist von wenigem 

Gewicht; denn was solte sie eigentlich für N u t

zen bringen? dadurch, daß man die Totalsumme 

der Staatsschulden kent, werden keine neue 

Hülfsquellen zur Abtragung und Verzinsung der

selben geöfnet, keine Geldsummen zu diesem Be

huf aufgebracht: w ir zweifeln sehr, daß der

Verfasser und seine Freunde im Stande seyn 

würden, irgend etwas dieser A rt zu bewerkstelli

gen, oder dahin zielenden Rathschläge an die 

Hand zu geben, selbst wenn man ihnen die tief

sten Geheimniße des Finanzwesens entschleiern 

wolle. Eben so wenig würde es dem S taat 

frommen, wenn diese Herren allenfals in ihrer 

Weisheit einige Vorschläge zur Ersparung, und 

zu einer daraus folgenden Herabsetzung der Auf

lagen, Vorbringen wollen; denn was sich von 

dieser A rt ausführen laßt, ist wohl schon größ- 

tentheils geschehn; bei den bestehenden Staates
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Einrichtungen ist für jetzt schwerlich mehr zu 

hoffen. Was aber noch irgend möglich ist, oder 

in der Folgezeit werden könte, wird gewiß der 

mir Recht geehrte und geliebte Landesvater mit 

Freude thun: dies hat sich schon bey mehren Gele, 

genheiten beurkundet. DieStaatseinrichtungen 

aber umformen, ihnen plötzlich eine neue Ge, 

sialtung geben, um neue Erfparniße zu bewirken, 

ist auf keine W eift anzuralhen; weder die alge- 

meine Wohlfahrt des S taa ts , noch das In te r, 

esse Einzelner, würde dadurch befördert, so«, 

dern vielmehr gefährdet werden, wie überhaupt 

jede nicht vorbereitete Veränderung, jede gewalt, 

same Umformung, unmöglich wahrhaft nützlich 

seyn kann; und eine bedeutende Zeit würde hi», 

gehen, bevor erhebliche Ersparungen und dadurch 

bewirkte Erleichterungen Eintreten könten, denn 

Reductione» lassen sich ohne Vergrößerung der 

Pensiouliste nicht einführen.

Ein andrer Schriftsteller über jenen Ge

genstand, O r. A. B  i nz e r  in Kiel, scheint von 

einer bessern Gattung als der erstgenante zu 

seyn. E r hegt lautere Gesinnungen, und ist
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von dem Ungestüm und der Anmaßung frei, 

die sich in vorgedachter Schrift offenbaren; in 

dessen theilt er mit jenem Verfasser und mehren 

Holsteinern die falsche Ansicht, daß Schleswig 

dasselbe Recht als Holstein zu einer neuen Lan

desverfassung besitzt, und daß die Schleswiger 

(eigentlich Süd-Jü tländer) eine A rt von Deut

schen oder Holsteinern sind.

Nie hat die dänische Provinz Schleswig 

etwas gehabt, das einer Repräsentativ-Verfas

sung nur von fern gleich kame; nie ist auch eine 

solche dieser Provinz versprochen worden. D ie

ses ist Thatsache, und widerlegt völlig jede Be

hauptung der entgegengesetzten A rt. Es ist 

daher höchst sonderbar, daß Schriftsteller von 

Geist sich solche M isgriffe zu Schulden kommen 

lassen, die von einer seltsamen Unkunde des 

Gegenstandes zeugen, worüber sie sich aussern, 

und sich nicht scheuen, öffentlich etwas zu fordern, 

wozu sie nicht das entferntste Recht besitzen. Seit 

den ältesten Zeiten hat Schleswig oder S üd jü t

land dem Königreiche Dänemark angehört, und 

unter dänischer Bothmäßigkeir dieselbe Staalsver-
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fassung, dieselben Gesetze, dieselbe Art der oft 
fentlichen Verwaltung gehabt, wie das übrige 
Dänemark; selbst heutigen Tages noch ist das, 
vomKönig Waldemar gegebene, jütlandische Ge, 
setz auch daselbst das einzig gültige Landesgeseß, 

und nur durch spatere Verordnungen, Mandate, 
Patente, Rescripte, Privilegien und andre spe, 
cielle Verfügungen zum Theil modificirt. Der 
letzte heidnische Oberkönig der Danen, Gorm der 
Alte, sammelte, theils durch List und Gewalt, 
theils durch Ueberredung, sämtliche dänische 
Districte und Inseln, die bis dahin von mehren 
kleinen, ihm zinspflichtigen Fürsten regiert Ivor, 
den waren, unter seine alleinige Herrschaft,- dar, 
unter war auch die Provinz Südjütland, die 
nachher, nach der größten Stadt derselben, 
Schleswig genant wurde. Die Landessprache 
ist bis nach Schleswig und Husum hin, folglich 
in etwa Zweidrittel vom Flächeninhalt der Pro, 
vinz, dänisch,  so völlig dänisch, daß kaum 
fünfzig Wörter abweichen, die sich natürlich sehr 
leicht, durch die Nachbarschaft Holsteins, in die 
ursprüngliche Mundart der Bewohner einschlei,
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cheri fonten; im Uebrigen unterscheidet sich die 

Sprache jener Fweidrittheile Schleswigs, von 

der Sprache Nordjütlands, nur durch einen ver- 

schiednen Accent oder Tonklang, und durch ab» 

weichende Aussprache einiger Selbstlauter. Wie 

lächerlich würde es aussehen, wenn diese Leute 

sich Deutsche nennen wolten, und ihr Land als 

Deutschland ungehörig ansehen—  Was zu» 

gleich, und vielleicht am allerbesten, für das 

Dänischthum der Schleswiger spricht, ist der 

Umstand, daß die fast in der ganzen Provinz 

üblichen Namen der Städte, Schlößer, Dörfer 

rrnd Höfe völlig dänisch sind, als: Haderslef 

oder Harslov, Sonderborg, Nsrborg, Cogaard, 

Lyfsborg, Broager, Lsit, Nsrby, Bodum, Kei- 

tum, Hobdrup, Vilstrup, Kirkeby, Mastrup, 

Ssby, Kvidstrüp'u. s.w. Selst die oben ge

nanten Städte, wo die dänische Sprache aushort, 

haben dänische Namen; denn Schleswig hieß im 

M ittelalter Hedeby, nachher Slesvig nach der 

Bucht (dänisch M g) Slien, und Husum ist eben 

so wohl ein dänischer Name als Skivum, Hornum 

und andere sich auf um endende Namen von
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Dörfern inNordjütlaiid, woebenfals eine Stadt, 

Lemvig, nach einem ähnlichen Naturgegenstande 

benant ist. Hierin liegt ein sicherer Beweis, daß 

die Dänensprache vormals durch ganz Südjüt- 

land bis zur Eider gesprochen ward, welches 

auch die besten dänischen und schleswigschen 

Schriftsteller annehmett. Freilich sind viele ächt 

dänische Local- (so wiePersom) Namen verunstal

tet worden, theils durch Unkunde der Landes

sprache, theils durch die seltsamen Bestrebungen 

der Beamten und andrer Holsteiner, Alles zu 

verdeutschen oder nach deutscher Art und Weife 

zu modeln: so hat man Haderslef oder Harölov 

zu einem Hadersleben gemacht, welches einen 

falschen oder gar keinen S inn gibt, Sonderborg 

zu Sonderburg, Norborg zu Norburg, Lyksborg 

zu Glücksburg, Sogdard zu Segard, Holnws 

und Kikmrs zu Holms und Kiknis, Oddersbslke 

zu Othersbüll, und dergleichen mehr. So sind 

die wahren Nahmen der Oerter verfälscht und 
unkentlich gemacht worden; nur im Munde der 

Einwohner leben noch die ursprünglichen Benen
nungen und die richtige Aussprache; denn in
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Rechtssachen und ändern öffentlichen Perhand» 

lungen, in Urkunden und Briefschaften, so wie 

im  Gottesdienst und Schulunterricht der Städte, 

ist die Sprache des Landes verdrängt, und so 

den Einwohnern ihr unschätzbarstes Eigenthum 

geraubt worden, trotz der bestehenden Anord» 

nungen und dem ausdrüklichen Willen des Kö- 

nigs. Der Mittelstand in den Städten hat in 

seinen commerciellen und ändern Privatgeschäften 

sene Misbräuche nachzuahmen gesucht, obschon 

diese Leute die deutsche Sprache bei weitem nicht 

so gründlich erlernt haben, daß sie selbige fehler» 

frei schreiben und sprechen können; indessen 

thun sie was in ihrem Vermögen sieht, und ver

sehen ihre Grabmäler, Schilder und andre öf

fentliche Ausstellungen m it mittelmäßigem oder 

schlechtem Deutsch; eöenfals führen sie auf Deutsch 

ihren Briefwechsel, um sich auch in diesem 

Stükke den Beamten gleich zu stellen; zwar lau

fen mitunter bedeutende Schnitzer ein, indessen 

wähnen sie doch Holsteiner oder Deutsche zu seyn. 

Auf dem Lande dagegen, wo die größere Masse 

wohnt, hört man fein deutsches W ort, nur die



von den Vorfahren geerbte südjütsche Sprache 

mit den vorhin erwähnten wenigen Modificatio

ne». Demungeachtet sind die Landleute genö- 

thigt, die in der fremden Sprache ihnen zuge

fertigten Bescheide, Abschriften, Contracte und 

andre Documents durch der Sprache Kundige sich 

erklären zu lassen; nur in der Kirche und der Schule 

sind sie von der ihnen unbekanten Sprache frei, 

die in altern Zeiten von holsteinischen Herzögen 

aus leicht begreiflichen Gründen, weil sie den 

Dänenkönigen und allem Dänischen feind waren, 

auch zuweilen die Herrschaft an sich rissen, und 

in neuerer Zeit von den Beamten, dem Volke 
aufgedrungen ward.

Aus dem, was wir angeführt und darge- 

than haben, geht es zur Genüge hervor, daß 

die Idee vom Deutschthum oder von deutscher 

Nationalität Schleswigs gänzlich aus der Luft 

gegriffen ist. Schon an sich hat der Begrif dieser 

Nationalität etwas Schwärmerisches oder Phan

tastisches, das in der Wirklichkeit vergebens ei

nen wahren Grund sucht; denn wie läßt sich 

Nationalität denken, wo keine Nation ist unter



einem Oberhaupte und mit gemeinschaftlichem 

Interesse, too das Land von mehren Nationen 

bevölkert ist, unter mehr als Zo Regierungen, 

von verschiedenen Grundsätzen geleitet, mit ver- 

schiednem religieusen Glauben, verschiednen S it 

ten und Meinungen, verschiednen mercantilen 

und ändern Interessen, verschiednen politischen 

Ansichten, und nur durch ein einziges, in diesem 

Betracht viel zu schwaches Band verbunden, 

durch das der Sprache! —  aber dieser Mangel 

an Wahrheit und Begründung wird noch klarer 

und fühlbarer, wenn von Holstein, Schleswig 
und den sogenanten Schleswigholsteinern die 

Rede ist: eigentlich solte man hierüber gar keine 

Worte mehr verlieren.

lieber die schlechte Begründung der Forde

rung einer ständischen Verfassung für Schleswig, 

welche wir schon erwiesen haben, hat sich der 

Prediger W. Thiesz in seiner neulich heraus

gegebenen Predigt genugsam ausgesprochen. Er 

sagt unter Anderm: „au f eine ständische Ver

fassung können wir S c h l e s w i g - D ä n e n  

durchaus keinen Rechtsanspruch machen." Was
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diese Provinz an besonder» Privilegien der Städte 

und Güter/ Landschafts-Verwilligungen, Mono
polen, verminderten Zoll Consumtion- undähnli- 

chenAbgaben, auch ändern speciellen Vergünstigun

gen der Könige und Herzoge zum Vortheil einzelner 

Corporatione» und Individuen besitzt, kann na

türlich gar nicht in Anschlag kommen, wo von 

einer atgemeiiren Landesverfassung die Rede ist. 

I n  Betref dieses und der übrigen Puncte, welche 

auf diesen Gegenstand Bezug haben, hat der 

trefliche und hochgefeierte Staatsphilosoph, Con- 

ferenzrath, Gen. Zollk. Deputirter und Ritter 
D r. v. S  ch m i d t - P h i seld ek, ernsthafte 

und wahre Worte gesprochen, in seiner neuesten 

Schrift: Ueber die neuerlichen Aufregungen in 

Schleswig und Holstein. „Schleswig," fagter, 

„hat nimmer als integranter Theil zu Deutsch

land, dagegen seit Jahrhunderten zur dänischen 

Krone gehört; es ist nie zu den deutschen Reichs

tagen berufen, und zum deutschen Bunde nicht 

hinzugezogen; oder will man auch Schleswig 

dem deutschen Bunde einverleibt haben, und 

glaubt man im Ernste, bei Regent und Volk



eine solche Ansicht durchführen oder für eine solche 

Umwälzung der Dinge Garantien erwirken zu 

können? —  mit dem Aufhören des gemeinschaft

lichen Statsverbandes, welcher jetzt die Herzog- 

thümer mit Dänemark verknüpft, würden auch 

die Dortheile sofort aufhören, welche aus dieser 

Verbindung für diese Lande bisher geflossen sind; 

der neue S ta t würde fortan in jeder Beziehung 

für sich selbst bestehen müssen. Wollen die Ver

besserer ihrem neuen State mit einer neuen 

Flagge auch ein neues diplomatisches System 

anbilden, und Gesandten und Consuln bestellen 

bey den Regierungen des Auslandes? wollen sie 

auf die Frachtfahrt im Mittelmeere verzichten, 

oder auf eigne Hand ein Abkommen treffen mit 

den Mächten der afrikanischen Küste, oder wäh

lten sie, daß forthin getheilte Interessen auf gleiche 

Weise vertreten werden selten oder könten? und 

wie würde es um jene höchst wichtigen Verbin

dungen aussehen, welche die Herzogthümer mit 

dem dänischen Westindien unterhalten, wie 

würde es um die Begünstigungen stehen, deren 

ihr Handel auf dorthin sich in reichem Maaße er-
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freuet ?" —  Hören w ir, was der würdige Schrift- 

sieller und erfahrne Collegialmann ferner redet, 

über die Verlegung der Canzlei nach Holstein, 

nachdem er die Ungereimtheit einer halbjährigen 

Residenzverlegung nach Verdienst gerügt hat: 

„W as ferner die Verlegung der Cancelley betrifft, 

fo iann  ein solcher Vorschlag nur aus gänzlichem 

Verkennen des eigentlichen Wesens dieser Behörde 

entsprungen seyn. Wie könnte man sonst von 

der Person des Monarchen ein Departement ent

fernen wollen, dessen wesentliche Bestimmung es 

ist, das Organ der M ittheilung des Monarchen 

an seine Unterthanen zu seyn, die Geschäfte der

selben bet) dessen Allerhöchster Person zu führen, 

und Ih m , wo Aufklärung und Prüfung vorlie

gender Gegenstände erforderlich ist, Aufschluß 

und Bedenken zu erstatten? solle also die beab

sichtigte Versetzung statt finden, so müßte sofort 

ein Neues errichtet werden, um die Lücke zu er

setzen, und jene wesentliche Bestimmung zu er

füllen. —  Und wozu das Alles? etwan, damit 

die Herzogthümer durch eine gegenwärtige Be

hörde verwaltet würden? hat es ihnen aber je
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ait einer solchen Behörde gefehlt ,  und haben sie 
nicht ihre O berge r ich te ,  ihre A m tm änn er  und  
L andvög te ,  und  einen nach E rfo rd e rn iß  wohlge
ordneten B eam tens tand  ? "

I n  B e t r e f  der Oöergerichte und  des V e r 
fassungsw erkes  versichert derselbe V er fa s se r ,  daß 
die T re n n u n g  „ d e r  combinirten B efugn iße  jener 
D icas te r ien ,  a l s  administra tiver und  richterlicher 
B e h ö rd e n ,"  sowie „d ie  V e rä n d e ru n g e n  und  M o -  
d if ica tionen , deren die alte Landesverfassung 
Holsteins b e d a r f ,  u m ,  a u f  bessern G ru nd la ge»  
befestigt, in  Angemessener, den Forderungen  
der Zeit, den V o rgän ge n  andre r  deutschen Lande, 
und  den.nachbarlichen V erh ä l tn is sen  entsprechen
der , G e s ta l t ,  wieder i n s  Leben zu t r e te n ,"  von 
der R eg ierung  wiederholt in B e ra th u n g  genom
men sind ; zu solchen Arbeiten gehört aber  Zeit, 
„w enn  sie ihr Zeitalter überdauern  s o l l e n u n d  
viele Schwierigkeiten obw alten , die eine um- 
sichtige R eg ierung  in E rw ä g u n g  ziehen m uß.

S e g e n  J e d e m ,  der W ahrh e i t  zu verbrei
ten  sirebt, nicht a b e rD e n e n ,  die falsche Ansichten 
u n d  unbegründete S a tze  u n te r  die größere 
M e n g e  anss treuen!
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